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IKK Cashletics 

 
1. Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle beitragspflichtigen Mitglieder der IKK Südwest, deren Beiträge nicht 

vollständig von Dritten getragen werden sowie beitragsfreie Mitglieder gemäß den §§ 224 (Krankengeld-, 

Mutterschaftsgeld-, Elterngeldbezieher) und 225 SGB V (Rentenantragsteller). Familienversicherte Personen 

können nicht an IKK Cashletics teilnehmen.  

Für eine Teilnahme an IKK Cashletics ist eine vorausgehende Erklärung der Teilnahme über die IKK Südwest-App 

erforderlich. Im Einvernehmen mit der IKK kann die Teilnahme auch auf eine anderweitige geeignete Weise 

erklärt werden. 

Die Teilnahme gilt für das gesamte jeweilige Kalenderjahr (01.01. – 31.12.; frühestens jedoch Beginn der 

Versicherung bei der IKK Südwest) unabhängig vom Zeitpunkt der Teilnahmeerklärung. Eine Einschreibung für 

zurückliegende Kalenderjahre ist nicht möglich. Die Teilnahmeerklärung ist für jedes Kalenderjahr neu 

vorzunehmen.  

2. Voraussetzungen zur Bonifizierung 

Durch Kombination der Maßnahmen kann eine jährliche Geldprämie von bis zu maximal 222 Euro erwirtschaftet 

werden. Die Antragstellung zur Bonifizierung der Maßnahmen muss bis spätestens 30.04. des auf die Teilnahme 

folgenden Jahres erfolgen. Danach ist das Bonusjahr beendet.  

Es können keine Maßnahmen von familienversicherten Personen berücksichtigt werden. 

Der Tag der Maßnahme darf zum Zeitpunkt der Beantragung des Bonus nicht mehr als 12 Monate zurückliegen; 

Ausnahmen sind Nichtraucherstatus und BMI, hier gilt der Nachweis zum Zeitpunkt der Antragstellung. 

Mit der eigenen Unterschrift auf dem Antragsformular oder innerhalb der IKK Südwest-App bestätigen Sie die 

Richtigkeit der Angaben und geben Ihr Einverständnis zur Stichprobenprüfung sowie zur anonymisierten 

Auswertung. Können die Nachweise durch den Teilnehmer nicht erbracht werden, kann die Geldprämie 

zurückgefordert werden. 

3. Ausschluss zwischen Bonusprogrammen 

Eine gleichzeitige Teilnahme am IKK Gesundheitsbonus oder IKK Bonus NOW ist grundsätzlich nicht möglich. Die 

Teilnahme am IKK Gesundheitsbonus im laufenden Kalenderjahr kann zugunsten eines Wechsels zu IKK 

Cashletics beendet werden. 

4. Steuerliche Berücksichtigung 

Mit dem Bürgerentlastungsgesetz sollen die Bürger durch eine stärkere steuerliche Abzugsfähigkeit der Kranken- 

und Pflegeversicherungsbeiträge entlastet werden.  

Informieren Sie sich auf unserer Internetseite zum Bürgerentlastungsgesetz, wie hoch der Freibetrag für 

Bonuszahlungen für gesundheitsbewusstes Verhalten ist. 

  

https://www.ikk-suedwest.de/service/beitraege/buergerentlastungsgesetz
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Folgende Maßnahmen werden bis zu maximal 222 Euro bei IKK Cashletics bonifiziert: 

(eine mehrfache Bonifizierung derselben Teilnahme an Einzelmaßnahmen ist ausgeschlossen)  

 

Fitnessstudio Aktive Mitgliedschaft mit mindestens 22 absolvierte Einheiten 
im Jahr, oder 

11 Euro einmal im Kalenderjahr 

 
Aktive Mitgliedschaft mit mindestens 44 absolvierte Einheiten 
im Jahr, oder 

44 Euro einmal im Kalenderjahr 

 
Aktive Mitgliedschaft mit mindestens 88 absolvierte Einheiten 
im Jahr 

88 Euro einmal im Kalenderjahr 

Sportabzeichen DOSB Sportabzeichen Bronze, oder 11 Euro einmal im Kalenderjahr 

 
DOSB Sportabzeichen Silber, oder 22 Euro einmal im Kalenderjahr 

 
DOSB Sportabzeichen Gold 44 Euro einmal im Kalenderjahr 

Vereins- bzw. 
Individualsport 

Sportliche Aktivitäten im Rahmen einer Mitgliedschaft in einem 
eingetragenen Sportverein 

11 Euro einmal im Kalenderjahr 

 
Erfolgreiche Teilnahme an einem Halbmarathon im Laufen oder 
Teilnahme an aktivem Ligabetrieb 

44 Euro einmal je Teilnahme 
bzw. einmal je Ligabetrieb 

 
Erfolgreiche Teilnahme an einem Marathon im Laufen oder 
Teilnahme an leistungsorientierten Einzelwettkämpfen 

88 Euro einmal je Teilnahme 

 Erfolgreiche Teilnahme an einem Radmarathon über eine 
Distanz von mindestens 111 km (ohne Motorunterstützung) 

44 Euro einmal je Teilnahme 

 Erfolgreiche Teilnahme an einem Radmarathon über eine 
Distanz von mehr als 199 km (ohne Motorunterstützung) 

88 Euro einmal je Teilnahme 

Aktiv und 
Gesund Leben 

Führen eines Nichtrauchernachweis (mindestens seit 6 
Monaten rauchfrei) 
(am Tag der Antragsstellung) 

22 Euro einmal im Kalenderjahr 

 
BMI im Normalbereich 
(am Tag der Antragsstellung) 
(nur in Verbindung mit einer weiteren Maßnahme)  

22 Euro einmal im Kalenderjahr 

 
444.444 Schritte in einem Kalendermonat 44 Euro dreimal im Kalenderjahr 

 

 


